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äußerlich seien53). Ähnliche Gedanken finden sich bei Britton54). Der 
Mirror of Justices aus der Zeit Eduards I. kennt fast alle Elemente des 
Unveräußerlichkeitsprinzips, ohne es ganz präzis zu formulieren. Wie 
Bracton weiß er, daß sovereine juresdiction, sovereine seignurie de tote 

la terre und dergleichen dem König und der Krone zugehören55); 
Eidbruch und Majestätsverbrechen begeht, wer den Herrscher dieser 
Kronrechte beraubt56); und da der König die privilegierte Position eines 
Minderjährigen einnimmt, kommt Verjährung gegen ihn nicht zum 
Zug57). Es sieht so aus, als ob er alle Vorteile der „Unveräußerlichkeit“ 
genießt, ohne an sie gebunden zu sein. Vom Krönungseid sagt der Ver­
fasser nur, daß er den Monarchen zur Rechtswahrung verpflichte. Aller­
dings heißt es an anderer Stelle einmal: Dejendu fu qe nul alienast hors 

del reaume nules issues des terres ne de rentes58). Das Verbot ist auf 
bestimmte Dinge eingeschränkt, und es fällt nicht das Stichwort von den 
Kronrechten. Sollte der Autor die Glocken läuten gehört haben, ohne 
zu wissen, wo sie hängen? Oder scheute er vor den letzten Konsequen­
zen zurück, um dem Monarchen keine Fesseln aufzuerlegen? — Später, 
im 15. Jahrhundert, formulierte man den Grundsatz ganz allgemein 
dahin, daß die Prärogative vom König unzertrennlich sei59). Die 
Theorie hat sich also in England auch ohne Anlehnung an den Krönungs­
eid durchgesetzt, und so konnte es dazu kommen, daß Eduard II. schon 
vor seiner Krönung proklamierte, er habe für die Rechte der Krone 
einzustehen und ungerechtfertigte Ansprüche in dieser Hinsicht abzu­
weisen: Regnantibus nobis in hereditario regno Angliae illud occurrit 
precipue provida deliberatione pensandum qualiter ... iuraque coronae 

nostrae et regiae dignitatis conserventur illaesa ... et in regiam dignita­

tem dictaque iura nostra lacescere non verentes ... refraenentur™).
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